
SCHMERZENSGELD – SIND AUCH WIRTSCHAFTLICHE
VERHÄLTNISSE ZU BERÜCKSICHTIGEN?

Vereinigte Große Senate des BGH, Urteil vom 16.9.2016 — Aktenzeichen: VGS 1/16

Die Vereinigten Großen Senate des BGH mussten — und dies ist selten genug —
zusammentreten, um zu klären, ob auch die wirtschaftlichen Verhältnisse von
Schädiger und Geschädigtem bei der Bemessung des Schmerzensgeldes eine Rolle
spielen. Der 2. Strafsenat verneinte dies gegen die übrigen Zivil- und Strafsenate
des BGH. Was meinen die Vereinigten Großen Senate dazu?

Leitsatz
Bei der Bemessung einer billigen Entschädigung in Geld nach § 253 Abs. 2 BGB
können alle Umstände des Falles berücksichtigt werden. Die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Schädigers und des Geschädigten können dabei nicht von
vornherein ausgeschlossen werden.

Sachverhalt
Der 2. Strafsenat hat den Vereinigten Großen Senaten die folgenden Rechtsfragen
zur Entscheidung vorgelegt:

1. Dürfen bei der Bemessung der billigen Entschädigung in Geld (§ 253 Abs. 2 BGB)
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schädigers und des Geschädigten
berücksichtigt werden?

2. Wenn ja, nach welchem Maßstab können sie berücksichtigt werden?

In dem zugrunde liegenden Straffall ging es um sexuellen Missbrauch von Kindern.
Die Straftäter wurden im Adhäsionsverfahren zu Schmerzensgeld verurteilt. Dabei
wurden die wirtschaftlichen Verhältnisse berücksichtigt. Dies hielt der 2. Strafsenat
für fehlerhaft, weil die Anknüpfung an die Vermögensverhältnisse mit dem sich aus
Art. 1 Abs. 1 S. 1 GG ergebenden, jedem Menschen in gleichem Maße, ohne
Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen Status zu
kommenden sozialen Wert- und Achtungsanspruch und dem jedem Menschen in
gleichem Maße zustehenden Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und
Freiheit (Art. 2 GG) nicht vereinbar sei.

Entscheidung
Die Vereinigten Großen Senate sahen dies anders.

Nach § 253 Abs. 2 BGB könne eine billige Entschädigung in Geld verlangt werden.
Billigkeit sperre sich gegen jede Generalisierung. Die Vorstellung, bestimmte
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Umstände des Einzelfalls könnten von vornherein aus abstrakt-generellen
Erwägungen heraus die Berücksichtigung durch den Tatrichter entzogen werden,
steht daher in einem unauflösbaren Widerspruch zu der Funktion des
Billigkeitsgedankens. Deshalb ist die Vermögenssituation nach Auffassung der
Vereinigten Großen Senate nicht von vornherein als Bemessungsfaktoren
auszuklammern.

In Bezug auf den Maßstab betonte das Gericht, dass es bei der Bemessung der
billigen Entschädigung in Geld nicht um eine isolierte Schau auf einzelne Umstände
des Falles, wie etwa die Vermögensverhältnisse des Schädigers oder des
Geschädigten, sondern um eine Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalls
geht. Diese sind sämtlich in den Blick zu nehmen und im Verhältnis zueinander zu
gewichten. Dabei ist in erster Linie die Höhe und das Maß der entstandenen
Lebensbeeinträchtigung zu berücksichtigen, hier liege — so das Gericht — das
Schwergewicht.
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AMTSHAFTUNG AUF BAUSTELLEN

OLG Hamm, Urteil vom 29.7.2015 — Aktenzeichen: 11 U 32/14

Sachverhalt
Die Klägerin — Kaskoversicherer — verlangt von der Beklagten, einem
Unternehmen für Verkehrssicherung an Baustellen, aus dem Gesichtspunkt des
Schadensersatzes Erstattung von Kaskoaufwendungen, die deshalb entstanden
sind, weil die Zedentin den ihrer Versicherungsnehmerin durch das Umfallen eines
von der Beklagten aufgestellten Verkehrsschildes am 07.12.2011 entstandenen
Schaden am Pkw ersetzt hat. Die Beklagte hatte das Verkehrsschild im Auftrag der
Stadt C aufgestellt. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Zur Begründung
hat es ausgeführt, dass die Beklagte ihre Verkehrssicherungspflicht schuldhaft
verletzt habe, weil sie die Standfestigkeit des mobilen Verkehrsschildes nicht
ausreichend kontrolliert habe.

Entscheidung
Das OLG hebt auf, da das LG die Stellung der Beklagten als Verwaltungshelfer
i.S.d. § 839 BGB i.V.m. Art 34 GG übersehen hat:
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Vorliegend handelte die Beklagte bei dem Aufstellen des schadensverursachenden
Verkehrsschildes in Ausübung eines ihr anvertrauten öffentlichen Amtes. Dabei ist
es ohne Bedeutung, dass die GmbH eine juristische Person des Privatrechts ist,
denn auch Privatpersonen können hoheitliche Aufgaben wahrnehmen und somit
Beamte im haftungsrechtlichen Sinne des § 839 Abs. 1 BGB sein. Dies ist zum
einen der Fall bei der Beleihung mit hoheitlichen Aufgaben, im Einzelfall jedoch
auch bei bloßen Hilfstätigkeiten im Rahmen öffentlicher Verwaltung als sog.
Verwaltungshelfer. Im vorliegenden Fall handelte die Beklagte bei der Aufstellung
des Verkehrsschildes als Verwaltungshelfer der Stadt C.

Ob sich das Handeln einer Person als Ausübung eines ihr anvertrauten öffentlichen
Amtes darstellt, bestimmt sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
danach, ob die eigentliche Zielsetzung, in deren Sinn der Betreffende tätig wird,
hoheitlicher Tätigkeit zuzurechnen ist und ob zwischen dieser Zielsetzung und der
schädigenden Handlung ein so enger äußerer und innerer Zusammenhang besteht,
dass die Handlung als noch dem Bereich hoheitlicher Betätigung angehörend
angesehen werden muss. Dabei ist nicht auf die Person des Handelnden, sondern
auf seine Funktion und damit auf die Aufgabe, deren Wahrnehmung die im
konkreten Fall ausgeübte Tätigkeit dient, abzustellen. Maßgeblich für die
Beurteilung ist, ob ein innerer Zusammenhang und eine engere Beziehung
zwischen der Betätigung des Privaten und der hoheitlichen Aufgabe besteht, wobei
die öffentliche Hand in so weitgehendem Maße auf die Durchführung der Arbeiten
Einfluss nimmt, dass der Private gleichsam als bloßes „Werkzeug“ oder als
„Erfüllungsgehilfe“ des Hoheitsträgers handelt und dieser die Tätigkeit des
privaten deshalb wie eine eigene gegen sich gelten lassen muss. Je stärker der
hoheitliche Charakter der Aufgabe in den Vordergrund tritt, je enger die
Verbindung zwischen der übertragenden Tätigkeit und der von der öffentlichen
Hand zu erfüllende hoheitlichen Aufgabe und je begrenzter der
Entscheidungsspielraum des Privaten ist, desto näher liegt es, ihn als Beamten im
haftungsrechtlichen Sinne anzusehen.

Hier stand außer Frage, dass die Beklagte im Rahmen öffentlich-rechtlicher
Aufgabenerledigung der Stadt C eingesetzt wurde. Die Bauarbeiten, welche die
von der Beklagten auszuführende Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs
erforderlich machten, wurden von der Stadt C als Träger der Straßenbaulast
gemäß §§ 9, 9 a, 47 StrWG NW veranlasst. Die Eigenschaft als Verwaltungshelfer
konnte die Beklagte auch nicht dadurch verlieren, soweit sie sich — was insofern
dahinstehen kann — nicht streng an die Vorgaben der verkehrsrechtlichen
Anordnung gehalten haben sollte. In diesem Fall wäre die Beklagte lediglich
ordnungsrechtlichen und haftungsrechtlichen Konsequenzen ausgesetzt, ohne
dass sich am Charakter ihres Handelns etwas ändern könnte.

Als Verwaltungshelfer geht Amtshaftung vor und es kann nur die beauftragende
Körperschaft in Anspruch genommen werden. Derartige Fälle sind in der Praxis
häufig und werden ebenso häufig übersehen. Ein Regress der Körperschaft gegen
den privaten Unternehmer ist jedoch entgegen der Regelung in Art. 34 S. 2 GG
auch bei einfacher Fahrlässigkeit möglich (BGH VersR 2005, 362).
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ZURECHNUNGSZUSAMMENHANG

OLG Hamm, Urteil vom 15.11.2016 — Aktenzeichen: I-26 U 37/14

Wie das bereits auf unserer Homepage besprochene Urteil des OLG Oldenburg
vom 8.7.2015 (Az.: 5 U 28/15) stellt das OLG Hamm zunächst heraus, dass der
Zurechnungszusammenhang etwa dann unterbrochen sein kann, wenn der
zweitbehandelnde Arzt die ärztliche Sorgfaltspflicht in außergewöhnlich hohem
Maße verletzt (besonders grober Behandlungsfehler). Die Annahme allein eines
groben Behandlungsfehlers unterbricht den Zusammenhang dagegen nicht.

Wird aufgrund eines ärztlichen Behandlungsfehlers ein weiterer Eingriff
erforderlich, der dem Patient bei korrektem medizinischem Vorgehen erspart
geblieben wäre, hat der erstbehandelnde Arzt haftungsrechtlich für den weiteren
Eingriff einzustehen. Dabei umfasst seine Einstandspflicht regelmäßig auch die
Folgen eines Fehlers des nachbehandelnden Arztes.

Sind nach einem Behandlungsfehler durch den erstbehandelnden Arzt
Folgeschäden aus einer Behandlung durch einen nachbehandelnden Arzt zu
beurteilen, kann eine zur Unterbrechung des Zurechenbarkeitszusammenhangs
führende Begrenzung der Einstandspflicht des Erstbehandlers jedoch dann
angenommen werden, wenn es an dem erforderlichen inneren Zusammenhang
fehlt, das Schadensrisiko der Erstbehandlung im Zeitpunkt der Weiterbehandlung
schon gänzlich abgeklungen war, sich der Behandlungsfehler des
Erstbehandelnden auf den weiteren Krankheitsverlauf also nicht mehr ausgewirkt
hat. Gleiches gilt, wenn es um die Behandlung einer Krankheit geht, die mit dem
Anlass für die Erstbehandlung in keiner Beziehung steht.
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OLG Oldenburg, Urteil vom 8.7.2015 — Aktenzeichen: 5 U 28/15

Leitsatz
1. Der Verursacher eines Verkehrsunfalls wird nicht von der Haftung für
Folgeschäden des verletzten Unfallopfers (hier: Hirnschaden) frei, nur weil diese in
weiten Teilen durch einen groben Behandlungsfehler des nach dem Unfall
erstbehandelnden Krankenhauses verursacht sind.

2. Gleichwohl kann bei der Abwägung der Schädigerbeiträge im Zuge des
Gesamtschuldnerausgleichs der Beitrag des Verkehrsunfallverursachers vollständig
hinter den Beitrag des Krankenhauses zurücktreten, wenn der Beitrag des
Zweitschädigers wesentlich eher geeignet ist, Schäden der konkreten Art
herbeizuführen.

Sachverhalt
Die Klägerin war Haftpflichtversicherer eines Pkw, dessen Fahrer S. beim
Überholen eines am Fahrbahnrand stehenden Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort erfasste er den B., der ihm mit einem Krad entgegenkam. Zwischen den
Parteien ist unstreitig, dass S. den Unfall allein verursacht hat. B. war nach dem
Zusammenstoß zunächst noch wach und ansprechbar. Gegenüber dem Notarzt
klagte er über starke rechtsseitige Thoraxschmerzen. Er wurde sediert, intubiert,
beatmet und sodann in die Klinik der Beklagten verbracht. Dort stellte man die u.a.
Diagnose einer rechtsseitigen Rippenserienfraktur. B. wurde auf der Intensivstation
der Beklagten behandelt und dort weiter beatmet. Das Beatmungsgerät gab einen
Alarm mit der Anzeige „Tubus blockiert“. Der Oberarzt T. erhöhte zunächst den
inspiratorischen Druck und legte sodann eine Bülaudrainage, weil er einen
Spannungspneumothorax vermutete. Diese Maßnahme führte jedoch nicht zu einer
Entleerung von Luft. In der Zwischenzeit war bei B. wegen des groben
Behandlungsfehlers des T. eine hypoxische Hirnschädigung eingetreten.

Nachdem die Klägerin Zahlungen an den Geschädigten erbracht und mit B. einen
Abfindungsvergleich geschlossen hat, will Sie ihre Aufwendungen bei der
Beklagten zu 100 % wegen einer durch den Behandlungsfehler eingetretenen
Unterbrechung des Kausalzusammenhanges zum Unfall regressieren.

Entscheidung
Zwar bestätigte ein Sachverständiger, dass T. einen groben Behandlungsfehler
begangen hatte. Der Kausalzusammenhang zwischen dem Verkehrsunfall und dem
eingetreten Hirnschaden hätte jedoch nur bei gröbster Verletzung ärztlicher
Standards angenommen werden können, was nicht mit dem groben
Behandlungsfehler gleichzusetzen ist. Die Grenze wird in aller Regel erst dann
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überschritten, wenn der die Zweitschädigung herbeiführende Arzt in
außergewöhnlich hohem Maße die an ein gewissenhaftes ärztliches Verhalten zu
stellenden Anforderungen außer Acht gelassen und derart gegen alle ärztlichen
Regeln und Erfahrungen verstoßen hat, dass der eingetretene Schaden seinem
Handeln haftungsrechtlich-wertend allein zugeordnet werden muss. Dies war hier
nicht der Fall.

Trotzdem muss der Zweitschädiger den Schaden im Innenverhältnis allein tragen.
Dies folgte daraus, dass die unmittelbar von der Klägerin zu verantwortenden
Verletzungsfolgen (Rippenfraktur und Lungenkontusion) neben den unmittelbaren
Folgen, die von der Beklagten zu verantworten sind (hypoxischer Hirnschaden), als
fast vernachlässigenswert gering anzusehen waren und dass zudem das von der
Beklagten zu verantwortende Verhalten viel mehr geeignet war, den hypoxischen
Hirnschaden herbeizuführen.

Das OLG führt hierzu abstrakt aus: „Für den Ausgleich der Gesamtschuld im
Innenverhältnis sind in entsprechender Anwendung des § 254 Abs. 1 BGB in erster
Linie die beiderseitigen Verursachungsbeiträge gegeneinander abzuwägen.
Entscheidend ist, mit welchem Grad von Wahrscheinlichkeit diese geeignet waren,
den schädigenden Erfolg herbeizuführen. Daneben, aber erst in zweiter Linie, ist
das Maß des beiderseitigen Verschuldens abzuwägen.“

Bei wertender Betrachtung trat der von der Klägerin zu verantwortende
Verursachungsbeitrag vollständig hinter dem der Beklagten zurück. Während der
Behandlungsfehler des T. mit hoher Wahrscheinlichkeit geeignet war, den
schweren Hirnschaden des B. zu verursachen, war die Wahrscheinlichkeit, dass der
Verkehrsunfall solche Folgen haben würde, äußerst gering.

Schließlich stellt das OLG noch klar, dass der Zweitschädiger an einen zwischen
dem Geschädigten und dem Erstschädiger geschlossenen Abfindungsvergleich im
Rahmen des Gesamtschuldnerausgleichs nicht gebunden ist. Somit konnte die
Beklagte wenigstens zur Höhe mit ihren Einwendungen — zu hohes
Schmerzensgeld — durchdringen.
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BGH, Urteil vom 22.9.2016 — Aktenzeichen: VII ZR 14/16

Leitsatz
Jeden Zuschauer in einem Fußballstadion trifft die Verhaltenspflicht, die
Durchführung des Fußballspieles nicht zu stören. Verstößt er hiergegen durch das
Zünden und den Wurf eines Knallkörpers hat er für die daraus folgenden Schäden
zu haften und ihn zu ersetzen. Das gilt auch für eine dem Verein wegen des
Vorfalls auferlegte Geldstrafe des DFB. Sie ist kein nur zufällig durch das Verhalten
verursachter, hiermit nicht mehr in einem inneren Zusammenhang stehender
Schaden. Vielmehr wird sie gerade wegen der Störung durch den Zuschauer
verhängt. Auch die Regeln des Verbandes dienen ebenso wie die Pflichten des aus
dem Zuschauervertrag der Verhinderung von Spielstörungen.

Sachverhalt
Die Klägerin betreibt den Profi-Fußballbereich des 1. FC Köln. Bei einem Heimspiel
im RheinEnergieStadion in der 2. Bundesliga gegen den SC Paderborn 07 am
09.02.2014 hat der Beklagte in der 2. Halbzeit einen Knallkörper gezündet, der
aufgrund seiner Sprengenergie dem Sprengstoffgesetz unterfallen ist. Diesen
Knallkörper hat der Beklagte vom Oberrang der Nordtribüne auf den Unterrang
geworfen, wo er detoniert und 7 Zuschauer verletzt hat.

Wegen dieses Vorfalles und vier weiterer vorangegangener Vorfälle bei anderen
Spielen des 1. FC Köln verhängst das Sportgericht des Dt. Fußballbundes e.V.
(DFB) eine Verbandstrafe gegen die Klägerin, u.a. bestehend aus einer Geldstrafe
in Höhe von 50.000,00 € sowie der Bewährungsauflage, weitere 30.000,00 € für
Projekte und Maßnahmen zu verwenden, die der Gewaltprävention sowie der
Ermittlung von konkreten Tätern bei den Fußballspielen der Klägerin dienen.

Die Klägerin hat die Geldstrafe bezahlt. Sie verlangt nunmehr von dem Beklagten
wegen des Zündens des Knallkörpers Ersatz in Höhe von 30.000,00 €.

Entscheidung
Das Landgericht hat der Klage zunächst stattgegeben. Auf die Berufung des
Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen.

Dabei hat das Oberlandesgericht die Auffassung vertreten, der Beklagte habe zwar
durch das Zünden und den Wurf des Knallkörpers die ihm aus dem
Zuschauervertrag obliegenden Verhaltenspflichten verletzt, was auch die
Verhängung der Verbands-strafe durch den DFB nach sich gezogen habe, es fehle
jedoch an dem erforderlichen Zurechnungszusammenhang. Nach Auffassung des
Oberlandes-gerichts soll die Verhängung der Verbandsstrafe nicht mehr dem
Schutzzweck der vom Beklagten verletzten Pflicht unterfallen. So diene das Verbot
des Zündens von Knallerkörpern im Stadion dem Schutze der menschlichen
Gesundheit. Hinsichtlich des klageweise geltend gemachten Schadens habe sich
jedoch das durch die Unterwerfung der Klägerin unter die Regeln des DFB
geschaffene Risiko, dass der Verein für sportliche Vergehen seiner Anhänger die
Verantwortung zu übernehmen habe und dementsprechend im Rahmen des
Verbandes mit Strafen belegt werden könne, verwirklicht.



Der BGH hat in der Revision das Urteil des Oberlandesgerichtes aufgehoben und
die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht
zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof führt aus, jeden Zuschauer treffe die
Verhaltenspflicht, die Durchführung eines Fußballspieles nicht zu stören. Verstoße
er hiergegen durch das Zünden und den Wurf eines Knallkörpers, habe er für die
daraus folgenden Schäden zu haften und diese zu ersetzen. Das gelte auch für
eine dem Verein wegen des Vorfalls auferlegte Geldstrafe des DFB. Nach Ansicht
des BGH ist die Geldstrafe des DFB kein nur zufällig durch das Verhalten des
Beklagten verursachter Schaden. Vielmehr sei die Geldstrafe gerade wegen der
Störung durch den Zuschauer verhängt worden. Zudem dienten auch die Regeln
des Verbandes wie die Pflichten des Zuschauervertrages der Verhinderung von
Spielstörungen. Im Gegensatz zum Oberlandesgericht hat der Bundesgerichtshof
also den erforderlichen Zurechnungszusammenhang angenommen.
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BGH, Urteil vom 22.9.2016 — Aktenzeichen: VII ZR 14/16

Leitsatz
Jeden Zuschauer in einem Fußballstadion trifft die Verhaltenspflicht, die
Durchführung des Fußballspieles nicht zu stören. Verstößt er hiergegen durch das
Zünden und den Wurf eines Knallkörpers hat er für die daraus folgenden Schäden
zu haften und ihn zu ersetzen. Das gilt auch für eine dem Verein wegen des
Vorfalls auferlegte Geldstrafe des DFB. Sie ist kein nur zufällig durch das Verhalten
verursachter, hiermit nicht mehr in einem inneren Zusammenhang stehender
Schaden. Vielmehr wird sie gerade wegen der Störung durch den Zuschauer
verhängt. Auch die Regeln des Verbandes dienen ebenso wie die Pflichten des aus
dem Zuschauervertrag der Verhinderung von Spielstörungen.

Sachverhalt
Die Klägerin betreibt den Profi-Fußballbereich des 1. FC Köln. Bei einem Heimspiel
im RheinEnergieStadion in der 2. Bundesliga gegen den SC Paderborn 07 am
09.02.2014 hat der Beklagte in der 2. Halbzeit einen Knallkörper gezündet, der
aufgrund seiner Sprengenergie dem Sprengstoffgesetz unterfallen ist. Diesen
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Knallkörper hat der Beklagte vom Oberrang der Nordtribüne auf den Unterrang
geworfen, wo er detoniert und 7 Zuschauer verletzt hat.

Wegen dieses Vorfalles und vier weiterer vorangegangener Vorfälle bei anderen
Spielen des 1. FC Köln verhängst das Sportgericht des Dt. Fußballbundes e.V.
(DFB) eine Verbandstrafe gegen die Klägerin, u.a. bestehend aus einer Geldstrafe
in Höhe von 50.000,00 € sowie der Bewährungsauflage, weitere 30.000,00 € für
Projekte und Maßnahmen zu verwenden, die der Gewaltprävention sowie der
Ermittlung von konkreten Tätern bei den Fußballspielen der Klägerin dienen.

Die Klägerin hat die Geldstrafe bezahlt. Sie verlangt nunmehr von dem Beklagten
wegen des Zündens des Knallkörpers Ersatz in Höhe von 30.000,00 €.

Entscheidung
Das Landgericht hat der Klage zunächst stattgegeben. Auf die Berufung des
Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen.

Dabei hat das Oberlandesgericht die Auffassung vertreten, der Beklagte habe zwar
durch das Zünden und den Wurf des Knallkörpers die ihm aus dem
Zuschauervertrag obliegenden Verhaltenspflichten verletzt, was auch die
Verhängung der Verbandsstrafe durch den DFB nach sich gezogen habe, es fehle
jedoch an dem erforderlichen Zurechnungszusammenhang. Nach Auffassung des
Oberlandesgerichts soll die Verhängung der Verbandsstrafe nicht mehr dem
Schutzzweck der vom Beklagten verletzten Pflicht unterfallen. So diene das Verbot
des Zündens von Knallerkörpern im Stadion dem Schutze der menschlichen
Gesundheit. Hinsichtlich des klageweise geltend gemachten Schadens habe sich
jedoch das durch die Unterwerfung der Klägerin unter die Regeln des DFB
geschaffene Risiko, dass der Verein für sportliche Vergehen seiner Anhänger die
Verantwortung zu übernehmen habe und dementsprechend im Rahmen des
Verbandes mit Strafen belegt werden könne, verwirklicht.

Der BGH hat in der Revision das Urteil des Oberlandesgerichtes aufgehoben und
die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Oberlandesgericht
zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof führt aus, jeden Zuschauer treffe die
Verhaltenspflicht, die Durchführung eines Fußballspieles nicht zu stören. Verstoße
er hiergegen durch das Zünden und den Wurf eines Knallkörpers, habe er für die
daraus folgenden Schäden zu haften und diese zu ersetzen. Das gelte auch für
eine dem Verein wegen des Vorfalls auferlegte Geldstrafe des DFB. Nach Ansicht
des BGH ist die Geldstrafe des DFB kein nur zufällig durch das Verhalten des
Beklagten verursachter Schaden. Vielmehr sei die Geldstrafe gerade wegen der
Störung durch den Zuschauer verhängt worden. Zudem dienten auch die Regeln
des Verbandes wie die Pflichten des Zuschauervertrages der Verhinderung von
Spielstörungen. Im Gegensatz zum Oberlandesgericht hat der Bundesgerichtshof
also den erforderlichen Zurechnungszusammenhang angenommen.
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GEMEINSAME BETRIEBSSTÄTTE: ENTLADEN EINES
LKW

OLG Hamm, Urteil vom 10.5.2016 — Aktenzeichen: 9 U 53/15

Leitsatz
1. Dass der Beklagte zu 2) — Arbeitnehmer der Beklagten zu 1) -, der hätte
bemerken müssen, dass sich der Geschädigte entgegen seiner Erwartung nicht aus
dem Gefahrenbereich bewegt hat, jeweils 718 kg schwere und übereinander
gestapelte Kisten direkt neben dem Geschädigten und somit quasi über seinen
Kopf hin mit einem Gabelstapler hochgehoben hat, kann nur als äußerst riskant
und nahezu leichtsinniges Verhalten bewertet werden.

2. Die strengen Voraussetzungen, die der BGH an die Annahme einer
gemeinsamen Betriebsstätte (§§ 106 Abs. 3, 104 SGB VII) der Tätigen
verschiedener Unternehmen stellt (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2003, VI ZR
103/03), sind nicht erfüllt, wenn Mitarbeiter einer Spedition die Ladung entsichern
und sodann das andere Unternehmen mit der Entladung beginnt, an der sich der
jeweilige LKW-Fahrer der Spedition nicht beteiligt. Bei den jeweiligen Tätigkeiten
handelt es sich um parallele Tätigkeiten in räumlicher Nähe, die gerade keine
Tätigkeiten auf einer gemeinsamen Betriebsstätte darstellen.

3. Gegen die Beklagte zu 1) hat der Geschädigte einen Schadenersatzanspruch aus
einem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, hier aus dem zwischen der
Spedition und der Beklagten zu 1) bestehenden Werk- oder Frachtvertrag, da die
schutzbedürftigen LKW-Fahrer der Spedition (und so auch der Geschädigte)
bestimmungsgemäß mit der Hauptleistung, nämlich der Durchführung der drei- bis
viermal täglich stattfindenden Umfuhren zwischen Produktionsstätte und
Logistikzentrum in Berührung kamen, sie sich aufgrund des Entladungsvorgangs in
der Logistikhalle der Beklagten zu 1) aufhalten mussten, die Spedition ein
schutzwürdiges Interesse an der Einbeziehung ihrer LKW-Fahrer in die aus dem
Vertrag entspringenden Sorgfalts- und Schutzpflichten hatte, und der Beklagten zu
1) bei Vertragsabschluss die Einbeziehung der Arbeitnehmer der Spedition in den
Schutzbereich des Vertrages erkennbar und zumutbar war.

Sachverhalt
Die Klägerin als gesetzliche Unfallversicherung nimmt die Beklagten aus einem
Arbeitsunfall in Anspruch, der sich auf dem Betriebsgelände der Beklagten zu 1) in
P ereignete. Der Geschädigte absolvierte im Rahmen einer
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Umschulungsmaßnahme zum Berufskraftfahrer im Güterverkehr ein Praktikum bei
der Spedition E. Diese stand in einer längeren Geschäftsbeziehung zur Beklagten
zu 1), bei der es sich um einen Zuliefererbetrieb der Kraftfahrzeugbranche handelt.
Die Beklagte zu 1) stellt Metallprofile her, die sodann zu ihrem 1,6 km entfernten
Logistikzentrum in der Z-Straße in P transportiert werden müssen. Die Spedition E
war damit beauftragt, die drei- bis viermal täglich anfallenden sogenannten
Umfuhren zwischen Werk und Logistikzentrum mit ihren Lastkraftwagen (LKW)
durchzuführen. Dabei hat sich die Übung ergeben, dass die Entnahme der Boxen
mittels Gabelstaplers schon beginnt, bevor sämtliche Felder des Lkw durch den
Fahrer entsichert sind, wobei allerdings auf einen ausreichenden
Sicherheitsabstand zwischen Gabelstapler und Lkw-Fahrer geachtet werden sollte.

Am Unfalltag hatte der Geschädigte eine Fuhre durchgeführt, seinen Lkw rückwärts
in die Logistikhalle der Beklagten zu 1) rangiert und die Bretter des ersten Feldes
am Heck des Aufliegers entfernt. Er war noch damit beschäftigt, das mittlere Feld
von Querbrettern zu befreien, wobei er sich zur Entfernung der oberen Bretter
einer Stange bediente, als der Beklagte zu 2) mit dem Gabelstapler begann, die
ersten beiden Kisten aus dem Lkw zu heben. Als er die Gabeln unter die Kisten
durchgeschoben, diese angehoben und mit dem Gabelstapler zurückgesetzt hatte,
begann die obere Kiste zu wackeln und stürzte links auf den Geschädigten, der
hierbei schwer verletzt wurde.

Entscheidung
Der Beklagte zu 2) hat die Verletzungen des Geschädigten jedenfalls fahrlässig
herbeigeführt, indem er, ohne einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum
Geschädigten einzuhalten, mit der Entladung der schweren Gitterboxen begann,
obgleich ihm die Gefahrträchtigkeit dieses Tuns bekannt und bewusst sein musste
— grobes Verschulden.

Die strengen Voraussetzungen, die der BGH an die Annahme einer gemeinsamen
Betriebsstätte der Tätigen verschiedener Unternehmen stellt, sind entgegen der
Auffassung des Landgerichts hier nicht erfüllt. Insbesondere trifft die Annahme des
Landgerichts nicht zu, dass der Geschädigte zusammen mit dem Beklagten zu 2)
Hand in Hand bei der Entladung des Lkw unter gegenseitiger Verständigung
gearbeitet hat. Vielmehr war es üblicherweise und auch am Unfalltage so, dass die
Mitarbeiter der Spedition die Ladung entsichert und sodann Mitarbeiter der
Beklagten zu 1) mit der Entladung begonnen haben. Es fand also keine
gemeinsame Entladung statt, sondern vielmehr hat der jeweilige Lkw-Fahrer
lediglich durch Entsicherung der Entladung von dem eigentlichen Entladevorgang
völlig unabhängige Vorbereitungshandlungen ausgeführt und am Entladevorgang
selbst nicht teilgenommen.

Daran ändert es nichts, dass die Mitarbeiter der Beklagten zu 1), so auch der
Beklagte zu 2), üblicherweise nicht abwarteten, bis die Entsicherung der Ladung
beendet gewesen war und sich der Lkw-Fahrer vollständig aus dem
Gefahrenbereich begeben hatte. Auch diese offenbar über einen langen Zeitraum
hin gepflogene Übung erforderte kein Ineinandergreifen der Tätigkeiten der
Beteiligten oder gar eine gegenseitige Verständigung. Vielmehr musste lediglich



der mit der Entladung betraute Mitarbeiter, welcher den Gabelstapler führte,
beobachten, wie weit der Entsicherungsvorgang des Lkw-Fahrers gediehen war
und ob sich dieser in einem als ausreichend zu erachtenden Abstand vom ersten
entsicherten Feld des Aufliegers befand. Umgekehrt musste auch der jeweilige
Lkw-Fahrer, so auch der Geschädigte, keineswegs eine Verständigung mit den
Mitarbeitern der Beklagten zu 1) herbeiführen, sondern durfte sich darauf
verlassen, dass diese sein Tun beobachteten und mit der Entladung abwarteten,
bis diese — nach Meinung der Beteiligten — gefahrlos möglich war. Angesichts
dessen stellten sich die Aktivitäten des Geschädigten und des Beklagten zu 2) als
lediglich parallele Tätigkeiten in räumlicher Nähe dar, die gerade keine Tätigkeiten
auf einer gemeinsamen Betriebsstätte darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 30. April
2013, VI ZR 155/12; Senat, Urteil vom 27.11.2012, I-9 U 132/12).

Zwar kann die notwendige Arbeitsverknüpfung im Einzelfall auch dann bestehen,
wenn die von den Beschäftigten verschiedener Unternehmen vorzunehmenden
Maßnahmen sich nicht sachlich ergänzen und unterstützen, die gleichzeitige
Ausführung der betreffenden Arbeiten wegen der räumlichen Nähe aber eine
Verständigung über einen Arbeitsablauf erforderlich macht. Das kann etwa dann
der Fall sein, wenn ein zeitliches und örtliches Nebeneinander dieser Tätigkeiten
nur bei Einhaltung von besonderen beiderseitigen Vorsichtsmaßnahmen möglich
ist und die Beteiligten solche vereinbaren. Auch dies war hier nach Auffassung des
Senats jedoch nicht der Fall. Denn wären die einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften, namentlich § 16 BGV 27, eingehalten worden, so
hätte sich der Geschädigte gerade nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich des
Gabelstaplers befinden dürfen, so dass eine entsprechende Verständigung nicht
notwendig gewesen wäre. Der Umstand, dass entgegen den
Unfallverhütungsvorschriften parallel gearbeitet wurde, ohne dass die Arbeiten
jedoch ineinander griffen und eine Verständigung erforderlich machten, begründet
keine gemeinsame Betriebsstätte.
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§ 833 BGB: MITWIRKENDE TIERGEFAHR

BGH, Urteil vom 31.5.2016 — Aktenzeichen: VI ZR 465/15

Leitsatz
1. Kommt es zu einem Gerangel zwischen zwei Hunden, in dessen Rahmen der
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Halter des einen Hundes von dem anderen Hund gebissen wird, so ist die typische
Tiergefahr des Hundes des Geschädigten bei der Schadensentstehung adäquat
mitursächlich geworden. Dies muss sich der Geschädigte entsprechend § 254 Abs.
1, § 833 Satz 1 BGB mindernd auf seinen Anspruch aus § 833 Satz 1 BGB
anrechnen lassen.

2. Eine Anspruchsminderung wegen mitwirkender Tiergefahr ist allerdings dem
Sinngehalt des § 840 Abs. 3 BGB entsprechend ausgeschlossen, wenn der Halter
des schädigenden Hundes dem Geschädigten auch gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum
Schadensersatz verpflichtet ist.

Sachverhalt
Der Kläger ging gegen 22:00 Uhr auf dem Weg zur Hauptstraße an dem
Grundstück der Beklagten vorbei. Er führte seinen Hund, einen Labrador-Mischling,
angeleint bei Fuß, wobei die Hundeleine um sein linkes Handgelenk gewickelt war.
Auf dem Grundstück der Beklagten befand sich deren Hund, ein Golden Retriever.
Dieser zwängte sich durch die etwa einen Meter hohe Hecke, durch die das
Grundstück von dem Weg abgegrenzt war, und rannte auf den Kläger und dessen
Hund zu. Es kam zu einem Gerangel und einem Kampf zwischen den Hunden,
wobei der Hund der Beklagten immer wieder am Kläger hochsprang. Zwischen den
Hunden stehend und mit der sein Handgelenk umwickelnden Leine war der Kläger
in seiner Abwehr eingeschränkt und konnte sich nicht befreien. In dieser Situation
wurde er von dem Hund der Beklagten gebissen. Er trug blutende Wunden davon.

Entscheidung
Der BGH stellt zunächst erneut klar: Ist für die Entstehung eines Schadens auch die
Tiergefahr des eigenen Tieres des Geschädigten mitursächlich, so muss sich der
Geschädigte dies entsprechend § 254 Abs. 1, § 833 Satz 1 BGB mindernd auf
seinen Anspruch aus § 833 Satz 1 BGB anrechnen lassen.

Ob und unter welchen Voraussetzungen es das rein passive Verhalten eines Tieres
ausschließen würde, von einer bei der Entstehung des Schadens mitwirkenden
Tiergefahr auszugehen, lässt der BGH offen.

Er hebt jedoch hervor, dass eine bei der Entstehung des Schadens mitwirkende
Tiergefahr des Labrador-Mischlings allerdings dann nicht anspruchsmindernd
berücksichtigt werden dürfte, wenn die Beklagte dem Kläger nicht nur gemäß §
833 Satz 1 BGB, sondern auch gemäß § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz
verpflichtet wäre. Denn gegenüber der Verschuldenshaftung aus § 823 BGB käme
der Tiergefahr des Hundes des Klägers dem Sinngehalt des § 840 Abs. 3 BGB
entsprechend keine Bedeutung zu. Da das Berufungsgericht dieser Frage nicht
nachgegangen sei, wurde die Sache zurückverwiesen.

Die Tiergefahr des Tieres des Anspruchsstellers ist also dann unbeachtlich, wenn
der Anspruchsgegner für eigenes Verschulden — keine ordentliche Obacht oder
Haltung — neben der Tiergefahr haftet. Dies dürfte in der Praxis zumeist
übersehen werden. Dieses harte Ergebnis ist auch nicht ganz unbedenklich, da §
840 Abs. 3 BGB sicher primär den Fall vor Augen hat, dass es neben dem aus § 833



BGB haftenden Schädiger einen weiteren Gesamtschuldner — also weiteren Dritten
und nicht den Geschädigten — gibt, der aus persönlichem Verschulden haftet.
Außerdem wäre dann auf der einen Seite die Tiergefahr haftungsbegründend,
während derselbe Anlass auf der anderen Seite gänzlich wegfällt. Was ist ferner,
wenn den Geschädigten im Umgang mit seinem Tier auch ein Verschulden trifft?
Die haftungsbegründende Tiergefahr des Schädigers wird dann sicher nicht
wegfallen — andersherum aber nach dem BGH schon. Eine höhere und im
Einzelfall dann durchaus zur vollständigen Haftung führende Quote auf Seiten des
Schädigers/Anspruchsgegners erscheint „gerechter“ und flexibler.
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KLAPPSITZE SIND KEINE GEFAHRENQUELLEN

LG Detmold, Urteil vom 24.2.2016 — Aktenzeichen: 10 S 159/15

Sachverhalt
Die bewegungseingeschränkte Klägerin suchte für eine Rehabilitationsbehandlung
eine entsprechende Einrichtung auf. Im Wartebereich hatte die Beklagte
Sitzgelegenheiten an der Wand anbringen lassen, die bei Nichtbenutzung
automatisch hochklappten. Der Klägerin gelang es nicht auf Anhieb, in den
sicheren Stand zu geraten; beim Herabsinken verfehlte sie die wieder
hochgeklappte Sitzfläche, stürzte und verletzte sich dabei so sehr, dass die
Rehabilitationsbehandlung nicht aufgenommen werden konnte.

Die Klägerin nahm die Trägerin der Rehabilitationseinrichtung auf Schmerzensgeld
in Anspruch und behauptete, in einer Einrichtung, die sich vornehmlich mit
bewegungsbeeinträchtigten Patienten beschäftige, dürften derartige
Sitzgelegenheiten nicht angebracht werden.

Bereits das Amtsgericht hat die Klage der Klägerin als unbegründet
zurückgewiesen.

Entscheidung
Das Landgericht Detmold bestätigte die amtsgerichtliche Entscheidung.

Nach den Feststellungen der Berufungskammer sei in der streitgegenständlichen
Situation bereits keine objektive Verkehrssicherungspflichtverletzung gegeben; die
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Anbringung von Klappsitzgelegenheiten an der Wand berge nicht die
grundsätzliche Gefahr von Schädigungen; denn solche Sitzgelegenheiten seien
derart verbreitet, dass darauf vertraut werden dürfe, dass der jeweilige Benutzer
die Funktionsweise der Sitzgelegenheiten kennt und sich darauf einstellt.

Außerdem wäre — so die Berufungskammer — schon beim Herunterklappen des
Klappsitzes deutlich ein Widerstand zu spüren, der von den vorhandenen Fehlern
ausgeht; für jeden Nutzer sei daher erkennbar, dass die Sitzfläche beim
Nachlassen dieses Drucks wieder nach oben schnellen werde.

Daran ändere sich nach Auffassung des Berufungsgerichts nichts dadurch, dass
sich die Klappsitze im Wartebereich einer Rehabilitationsklinik befänden; auch
Patienten einer Rehabilitationsklinik könnten sich durch entsprechend umsichtiges
Verhalten auf jedwede Risiken einer Sitzgelegenheit einstellen.
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GROBE FAHRLÄSSIGKEIT BEI § 110 SGB VII

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 5.11.2015 —
Aktenzeichen: 11 U 4/11

In der Leiharbeiter-Entscheidung des BGH vom 18.11.2014, VI ZR 141/13 stand die
Frage im Mittelpunkt, ob Entleiher sich gegenüber verunfallten Leiharbeitern auf
das Haftungsprivileg im SGB VII berufen können. Dies hat der BGH in seinem
Grundsatzurteil bejaht, das Urteil der Vorinstanz aber gleichwohl aufgehoben, weil
dieses zu Unrecht die grobe Fahrlässigkeit bejaht hatte. Das OLG musste sich
erneut mit der Sache befassen.

Sachverhalt
B betreibt ein Elektrogeschäft und war beauftragt, auf einer Reithalle eine
Photovoltaikanlage zu installieren. Ein Mitarbeiter des B sowie zwei entliehene
Leiharbeiter führten die Arbeiten auf dem Dach aus. Sicherheitsnetze und
Schutzgerüst gab es nicht. Ein Leiharbeiter trat auf eine zum Dach gehörende
Lichtplatte, stürzte rd. 6 m auf den Hallenboden und verletzte sich schwer. Die
klagende Verwaltungs-BG verlangte von B Aufwendungsersatz nach § 110 SGB VII.

Die Klägerin trug vor, es habe keinerlei Absturzsicherung gegeben, keine
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Schutznetze, kein Fanggerüst, keine lastverteilenden Bohlen — nichts. Das
ausgesprochene Verbot, nicht auf die Lichtbänder zu treten, reiche nicht.
Außerdem sei der verunfallte Leiharbeiter sehr unerfahren gewesen, zumal er den
ersten Tag auf der Baustelle gewesen sei. Außerdem stünde in Ansehung der
Absturzhöhe von mehr als 6 m die tödliche Gefahr jedermann vor Augen. Grobe
Fahrlässigkeit liege deshalb vor.

Der Beklagte verteidigte sich damit, dass er Schutznetze bestellt hätte; diese seien
am Unfalltag noch nicht da gewesen; deshalb sollte die Mitarbeiter nach seiner
Vorstellung und Anweisung in die Sicken der Lichtbänder die Alu-Profile legen, bis
Schutznetze da seien. Die Aufsicht sei seinem sehr erfahrenen Vorarbeiter
übertragen worden.

Nachdem der BGH das Urteil des OLG Schleswig im „ersten Durchgang“
aufgehoben und die Sache an das OLG zurückverwiesen hatte, hat das OLG „in
vierter Instanz“ Beweis erhoben. Die Erinnerung der vernommenen Zeugen war
derart schlecht und teilweise unterschiedlich, dass das OLG Schleswig keine grobe
Fahrlässigkeit hat feststellen können.

Entscheidung
Das OLG hat ausgeführt, dass zwar objektiv gegen Unfallverhütungsvorschriften
verstoßen worden sei, die sich mit Vorrichtungen zum Schutz vor tödlichen
Gefahren befasst und elementare und eindeutige Sicherungspflichten zum Inhalt
haben. Es konnte aber ein subjektiv gesteigertes Verschulden nicht feststellen;
einer solchen Feststellung stand entgegen, dass der Beklagte umwiderlegt
behauptet hat, seine Mitarbeiter angewiesen zu haben, nicht auf die Platten zu
treten und während des Aufenthalts auf dem Dach die Lichtplatten durch Einlegen
der Alu-Profile in die Sicken abzusichern, bis die bestellten Sicherungsnetze
eintrafen. Es hätte unwiderlegt keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass der
Mitarbeiter die Weisung nicht umsetzt. Die Folgen der Unerweislichkeit trage — so
das OLG — die Klägerin. Sie habe vollständig die Beweislast. Der Beweis sei schon
dann nicht erbracht, wenn möglich bleibt, dass der Beklagte seine Mitarbeiter so
angewiesen hat.

Anmerkung
Das OLG räumt mit der Vorstellung vieler klagenden Berufsgenossenschaften auf,
dass bei einem Absturz aus einer Höhe von mehr als 5 m — quasi automatisch —
grobe Fahrlässigkeit vorliege. Dies ist nicht richtig. Stets muss geschaut werden,
ob auch eine subjektive grobe Fahrlässigkeit gegeben ist. Auch für diese ist der
Unfallversicherungsträger beweispflichtig. Er muss also vom in Anspruch
genommenen Unternehmer behauptete „entlastende Umstände“ widerlegen.
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